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1. Einleitung  

Dieser Sachstand stellt die finanzielle und vertragliche Gestaltung von staatlichen Infrastruktur-
projekten in Deutschland dar. Hierbei steht insbesondere der Bau von Fernstraßen und Schienen-
wegen im Fokus. Ein kurzer Überblick zu den Grundzügen in China und den USA ergänzt diesen 
Sachstand.  
 
Baurecht ist eine komplexe Rechtsmaterie. Es besteht eine fast unbegrenzte Zahl an Gestaltungs-
möglichkeiten. Handbücher zu dieser Materie haben meist mehr als 1 000 Seiten.1 Dieser Sach-
stand kann daher nur einige Grundzüge aufzeigen. 
 
2. Deutschland 

2.1. Zuständigkeit  

Die Durchführung der Straßen- und Schienenbauprojekte ist verkehrsträgerspezifisch und liegt 
bei den sogenannten Vorhabenträgern (vertragsführende Stellen). 

Im Bereich der Bundesautobahnen ist die Autobahn GmbH zuständig. Mit der Reform des Bun-
desfernstraßenverwaltung hat der Bund von den Ländern Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und 
vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen übernommen. Die Ausführung der Aufga-
ben übernimmt seit dem 1. Januar 2021 die „Die Autobahn GmbH des Bundes“.2 Für die sonsti-
gen Bundesfernstraßen (d. h. keine Autobahnen) sind die Länder mit ihren eigenen Behörden 
und Stellen weiterhin im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung tätig, sofern sie die Aufgaben 
nicht an den Bund übertragen haben.3   

Für Schienenwege ist die DB Netz AG zuständig. Die Deutsche Bahn AG wurde im Januar 1994 
als Aktiengesellschaft gegründet und entstand aus der Fusion der ehemaligen Staatsbahnen Deut-
sche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn. Damit wurde aus zwei Staatsbahnen ein privat-
rechtlich geführtes Unternehmen. Das Eigentum an den Schienenwegen und an den für den 
Bahnbetrieb notwendigen Anlagen wurde im Zuge der am 1. Januar 1994 in Kraft getretenen 
Bahnstrukturreform von den Staatsbahnen auf die Deutsche Bahn AG übertragen. Netzbetreiber 
ist seit der am 1. Januar 1999 im Zuge der zweiten Stufe der Bahnreform erfolgten Aufspaltung 
der Deutschen Bahn AG in fünf Einzelgesellschaften deren Konzerntochter DB Netz AG. Damit 

 

1 Siehe nur: Vygen/Joussen, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB, Handbuch des privaten Baurechts, 6. Aufl. 
2024, 1 300 Seiten; Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium des Baurechts, Privates Baurecht und Bau-
prozess, Handbuch, 6. Aufl. 2024, 2 000 Seiten.  

2 Änderung der Anordnung über die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (Vertretungsordnung Bundesverwaltung für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur - VertrOBVI), https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/aenderung-vertretungs-
ordnung-des-bmvi.pdf?__blob=publicationFile.  

3 Für weitere Einzelheiten vgl. Sachstand, WD 5 - 3000 - 071/23, Zuständigkeiten beim Bau von Bundesfern- und 
Landesstraßen, https://www.bundestag.de/resource/blob/970418/07349c352fa6a637de1d87674dfeafbe/WD-5-
071-23-pdf-data.pdf  

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/aenderung-vertretungs-ordnung-des-bmvi.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/aenderung-vertretungs-ordnung-des-bmvi.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundestag.de/resource/blob/970418/07349c352fa6a637de1d87674dfeafbe/WD-5-071-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/970418/07349c352fa6a637de1d87674dfeafbe/WD-5-071-23-pdf-data.pdf
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liegen Eigentum an den Schienenwegen und Instandhaltung in der Hand des Konzerns Deutsche 
Bahn AG.4 

2.2. Finanzierung 

Wichtigstes Instrument für die Planung der gesamten Verkehrsinfrastruktur der Bundesrepublik 
ist der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030.5 Für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren werden 
sowohl Bestandsnetze als auch Aus- und Neubauprojekte im Bereich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und Wasserstraße umwelt- und naturschutzfachlich, raumordnerisch und städtebaulich 
beurteilt. Diese führen dann zu einer Kategorisierung aufgrund der jeweiligen Dringlichkeit. Der 
BVWP hat ein Gesamtvolumen von rd. 269,6 Mrd. EUR.6 

Im Bereich der Bundesfernstraßen legt der Finanz- und Realisierungsplan 2021-20257 der Auto-
bahn GmbH die Mittelverteilung und -nutzung fest, insbesondere die aufgrund laufender Projekte 
bis 2025 gebundenen Mittel sowie weitere Projekte, die bis 2025 Baurecht erlangen werden. 
Grundlage ist das Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG) mit dem Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen aus dem Jahr 2016 für die vordringlichen Verkehrsprojekte der kommenden Jahre8 sowie 
der auf dieser Grundlage erstellte Investitionsrahmenplan 2019-2023.9 

Auch Investitionen für Neu- und Ausbaumaßnahmen Investitionen in die Schienenwege der Ei-
senbahn des Bundes erfolgen im Rahmen des Bedarfsplans. Rechtliche Grundlage ist das Schie-
nenwegeausbaugesetz (BSWAG).10 Für Ersatzinvestitionen in das Bestandsnetz stehen Bundes-
mittel im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) 11 zur Verfügung.12  

 

4 Vgl. dazu Sachstand, WD 5 - 3000 - 085/21, Instandhaltung der Bundesschienenwege, S. 4, https://www.bun-
destag.de/resource/blob/876296/339cf2e4446a5dfeccb127d97147cbec/WD-5-085-21-pdf-data.pdf.  

5 BVWP 2023, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-
gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile.  

6 https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-
2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html, vgl. auch Ausarbeitung, WD 4 - 3000 - 087/17, Einzelfragen zur Stra-
ßenbaufinanzierung, https://www.bundestag.de/resource/blob/535290/0af9837b36e53d594f6fbec23fff5a9a/WD-
4-087-17-pdf-data.pdf.  

7 https://www.autobahn.de/fileadmin/user_upload/Autobahn_Finanzierungs-und-Realisierungs-
plan_2020_11_V16_JB_final.pdf. 

8 https://www.gesetze-im-internet.de/fstrausbaug/FStrAbG.pdf.  

9 FAQ des BMDV zur Reform der Bundesfernstraßenverwaltung, https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobili-
taet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html; 
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/investitionsrahmenplan-2019-2023.pdf?__blob=publi-
cationFile  

10 https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/BJNR187400993.html.  

11 https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf.  

12 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/finanzierung_node.html;jsessio-
nid=DF024397D0F8C65484529BDDE32BA036.live21324.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/876296/339cf2e4446a5dfeccb127d97147cbec/WD-5-085-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/876296/339cf2e4446a5dfeccb127d97147cbec/WD-5-085-21-pdf-data.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/535290/0af9837b36e53d594f6fbec23fff5a9a/WD-4-087-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/535290/0af9837b36e53d594f6fbec23fff5a9a/WD-4-087-17-pdf-data.pdf
https://www.autobahn.de/fileadmin/user_upload/Autobahn_Finanzierungs-und-Realisierungsplan_2020_11_V16_JB_final.pdf
https://www.autobahn.de/fileadmin/user_upload/Autobahn_Finanzierungs-und-Realisierungsplan_2020_11_V16_JB_final.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/fstrausbaug/FStrAbG.pdf
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/investitionsrahmenplan-2019-2023.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/investitionsrahmenplan-2019-2023.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/bswag/BJNR187400993.html
https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_Web.pdf
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/finanzierung_node.html;jsessionid=DF024397D0F8C65484529BDDE32BA036.live21324
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/finanzierung_node.html;jsessionid=DF024397D0F8C65484529BDDE32BA036.live21324
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Die „Öffentlich-Private Partnerschaft“ (ÖPP) ist eine – von mehreren13 – alternativen Beschaf-
fungsformen im Bereich des Baus von Bundesfernstraßen. Darunter werden unterschiedliche 
Ausprägungen der langfristigen, vertraglich geregelten Zusammenarbeit zwischen öffentlichem 
Auftraggeber und privatem Auftragnehmer verstanden. Bei den ÖPP wurden drei Modelle entwi-
ckelt: Das Ausbaumodell mit Verkehrsmengenrisiko (A-Modell), das Verfügbarkeitsmodell (V-
Modell) und das Modell nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (F-Modell). Bei den 
Verfügbarkeitsmodellen erhält der Auftragnehmer neben Abschlagszahlungen während der Bau-
phase eine monatliche Vergütung, die sich aus mehreren Elementen (Entgelt für die langfristige 
Finanzierung, Betriebs- und Erhaltungsentgelt) zusammensetzt und deren Höhe abhängig ist von 
der Verfügbarkeit der Vertragsstrecke. Die konkreten Konzessions- oder Projektverträge werden 
auf der Grundlage dieser „Basismodelle“ ausgearbeitet. In die jeweilige Vertragsgestaltung fließen 
die praktischen ÖPP-Erfahrungen der Verwaltung ein und es werden projektspezifisch individu-
elle Ziele umgesetzt.14 Das zuständige Bundesministerium veröffentlichte auch eine Darstellung 
projektvertraglicher Regelungen für ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbereich.15 

2.3. Vergabe 

Auch bei der (öffentlichen) Vergabe sind eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben zu beachten. Je nach 
Höhe der zu vergebenden Aufträge hat beispielsweise die Ausschreibung europaweit zu erfol-
gen.16 

Der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) hat eine Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) entwickelt.17 Dazu gehört auch die Bekanntmachung 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A).18 Die VOB/A schreibt vor, 
dass die Vergabe von Bauleistungen nach Öffentlicher Ausschreibung, Beschränkter Ausschrei-
bung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Freihändiger Vergabe zu erfolgen hat (§ 3 
VOB/A). Die VOB/A-EU gilt für europaweite Ausschreibungen. Das „Handbuch für die Vergabe 

 

13 Siehe auch: BMWSB, Innovative Vertragsmodelle im Bauwesen, 
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/bauwesen/innovative-vertragsmodelle/innova-
tive-vertragsmodelle-node.html.  

14 FAQ BMDV zu ÖPP, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-haeufig-gestellte-fragen-regelun-
gen.pdf?__blob=publicationFile, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/oepp-modelle-und-pro-
jekte.html.  

15 Systematische Darstellung projektvertraglicher Regelungen für ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbereich, 
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-systematische-darstellung-projektvertraeglicher-rege-
lungen.pdf?__blob=publicationFile (Verfügbarkeitsmodell).  

16 Zu weiteren Einzelheiten siehe z.B.: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-ueber-
sicht-und-rechtsgrundlagen.html.  

17 Fachinformation Bundesbau des BMWSB, https://www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VOB/.  

18 Bekanntmachung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) – Ausgabe 2019 –, 
https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm.  

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/bauwesen/innovative-vertragsmodelle/innovative-vertragsmodelle-node.html
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/bauwesen/innovative-vertragsmodelle/innovative-vertragsmodelle-node.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-haeufig-gestellte-fragen-regelungen.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-haeufig-gestellte-fragen-regelungen.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/oepp-modelle-und-projekte.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/oepp-modelle-und-projekte.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-systematische-darstellung-projektvertraeglicher-regelungen.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/oepp-systematische-darstellung-projektvertraeglicher-regelungen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VOB/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm
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und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB)“19 ist eine vom 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Abteilung Straßenbau (StB), herausgege-
bene Sammlung von Regelungen für die Vergabe von Aufträgen und die Abwicklung von Verträ-
gen nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“.20 

2.4. Bauvertrag 

2.4.1. Übersicht 

Bauverträge lassen sich nach einer Vielzahl von Kriterien unterscheiden, z. B. nach Art der Ver-
gütung (Leistungsverträge, Einheitspreisverträge, Pauschalpreisverträge, Stundenlohnverträge)21 
nach Art der geschuldeten Leistung (z. B. Gesamtunternehmer, Hauptunternehmer)22 oder nach 
der Rechtsgrundlage (BGB-Bauvertrag, VOB-Vertrag).23 Auf einige Grundzüge geht der folgende 
Text ein. 

2.4.2. BGB-Bauvertrag  

Bei Infrastrukturprojekten geht es um die Herstellung von „Bauwerken“. Die zivilrechtlichen Ver-
pflichtungen von Werkunternehmer und Besteller (die öffentliche Hand) sind in §§ 631 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt24. Nach § 631 Abs. 1 S. 1 BGB wird der Unternehmer 
beim Werkvertrag zur Herstellung des versprochenen Werkes und der Besteller zur Entrichtung 
der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Ist das herzustellende Werk ein Bauwerk gelten nach 
§ 650a Abs. 1 S. 2 BGB zusätzlich die ergänzenden Bestimmungen der §§ 650b bis 650h. § 650a 
Abs. 1 S. 1 BGB definiert Bauvertrag wie folgt:  

„Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung 
oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon.“ 

Nach § 632a Abs. 1 BGB kann der (Werk-)Unternehmer vom Besteller eine Abschlagszahlung in 
Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlan-
gen.  

 

19 Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB), 
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/handbuch-fuer-die-vergabe-und-ausfuehrung-von-bauleis-
tungen-im-strassen-und-brueckenbau-hva-b-stb.html.  

20 WD 5 - 3000 - 073/17, Rechtliche Vorgaben für die Planung und Finanzierung von Schienenwegeinfrastruktur-
vorhaben des Schienenpersonennahverkehrs der S-Bahn in Berlin und Brandenburg, https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/531010/b92917f6388991e1ea13bd3f8f5457ca/WD-5-073-17-pdf-data.pdf.  

21 Siehe nur: https://www.bauprofessor.de/bauvertrag/ sowie weiter unten im Text.  

22 Siehe hierzu nur: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/generalunternehmer-32175.  

23 https://www.bauprofessor.de/bauvertrag/.  

24 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/handbuch-fuer-die-vergabe-und-ausfuehrung-von-bauleistungen-im-strassen-und-brueckenbau-hva-b-stb.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/handbuch-fuer-die-vergabe-und-ausfuehrung-von-bauleistungen-im-strassen-und-brueckenbau-hva-b-stb.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/531010/b92917f6388991e1ea13bd3f8f5457ca/WD-5-073-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/531010/b92917f6388991e1ea13bd3f8f5457ca/WD-5-073-17-pdf-data.pdf
https://www.bauprofessor.de/bauvertrag/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/generalunternehmer-32175
https://www.bauprofessor.de/bauvertrag/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf
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Im Rahmen des zivilrechtlichen (Werk-)Vertrages können jedoch auch individuelle vertragliche 
Regelungen getroffen werden, die auch die Besonderheiten des Werkes berücksichtigen. Bei um-
fassenden Bauprojekten jeglicher Art ist der Sonderfall des Generalübernehmervertrags nicht un-
üblich. Dieser besteht maßgeblich aus der Koordinierung und Überwachung des Projekts. Das 
heißt, ein Unternehmen übernimmt die Durchführung aller Leistungen und engagiert dafür häu-
fig sogenannte Subunternehmen.25  

2.4.3. VOB/B-Bauvertrag 

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) beinhalten auch Allgemeine Ver-
tragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), ein für Aufträge der öffentli-
chen Hand konzipiertes Regelungswerk.26 Die VOB/B sind für eine Vielzahl von Verträgen vorfor-
mulierte Vertragsbedingungen, das heißt es handelt sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen 
i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB.27 Die VOB/B gilt daher nicht obligatorisch für jeden geschlossenen 
Bauvertrag. Sie muss wirksam in den jeweiligen Vertrag einbezogen worden sein. Bei staatlichen 
Infrastrukturprojekten wird regelmäßig keine Vertragspartei Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sein. 
Deshalb gelten bei der Einbeziehung der VOB/B gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen die verbraucherschützenden 
und formalisierten Einbeziehungsvoraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB gem. § 310 Abs. 1 S. 1 
BGB nicht.28 Die Regelungen der VOB/B sind jedoch dann nicht „als Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen anzusehen, wenn beide Parteien – was allerdings eher einen Ausnahmefall darstellen 
dürfte – unabhängig voneinander die Einbeziehung der VOB/B verlangen und die Vereinbarung 
der VOB/B gleichermaßen auf die Initiative beider Vertragspartner zurückgeht.29  

Wurden die VOB/B in den Bauvertrag einbezogen, kann der Unternehmer nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 
VOB/B unter den Voraussetzungen von § 632a ebenfalls einen Anspruch auf Abschlagszahlung 
in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistung geltend machen.30 
Ausdrücklich regelt die VOB/B auch Vorauszahlungen (§ 16 Abs. 2 VOB/B) sowie Schlusszah-
lung (§ 16 Abs. 3 VOB/B).  

 

 

25 https://www.forum-verlag.com/blog-bi/generalunternehmervertrag#:~:text=Der%20Generalunternehmerver-
trag%20ist%20eine%20bestimmte,welches%20das%20Bauprojekt%20umsetzen%20soll.  

26 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B Ausgabe 2016), 
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26062012_B15816361.htm.   

27 BGH, Urteil vom 19. Januar 2023 – VII ZR 34/20, Rn. 12 ff., BGH, Urteil vom 14. März 2013 – VII ZR 142/12, Rn. 
14 ff.; BGH, Urteil vom 7. April 2016 – VII ZR 56/15, Rn. 24 ff. 

28 BeckOK VOB/B/Wieseler, 53. Ed. 30. April 2023, VOB/B § 1 Abs. 1 Rn. 16. 

29 BeckOK VOB/B/Wieseler, 53. Ed. 30. April 2023, VOB/B § 1 Abs. 1 Rn. 6. Siehe auch: Althaus/Heindl, Der öf-
fentliche Bauauftrag, 3. Teil 1 - Die Vertragsunterlagen, Rn. 217. 

30 MüKoBGB/Busche, 9. Aufl. 2023, BGB § 632a Rn. 32. 

https://www.forum-verlag.com/blog-bi/generalunternehmervertrag#:~:text=Der%20Generalunternehmervertrag%20ist%20eine%20bestimmte,welches%20das%20Bauprojekt%20umsetzen%20soll
https://www.forum-verlag.com/blog-bi/generalunternehmervertrag#:~:text=Der%20Generalunternehmervertrag%20ist%20eine%20bestimmte,welches%20das%20Bauprojekt%20umsetzen%20soll
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26062012_B15816361.htm
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3. Weitere Regelungen 

3.1. Bonus- bzw. Maluszahlungen 

Die Beschleunigungsvergütung ist ein wichtiges Instrument zur Bauzeitverkürzung. Ausdrückli-
che Regelungen im BGB bestehen hierzu nicht. Über die Zahlung von Boni bei Fertigstellung ei-
ner Teil- bzw. der Gesamtleistung vor Termin können jeweils individuelle Vereinbarungen ge-
troffen werden. Nach den Vorschriften der VOB/A31 ist eine Beschleunigungsvergütung zulässig, 
wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt (§ 9a VOB/A). 
Dazu muss der Nutzen (z. B. Einsparung an Zeit, Betriebs- und Unfallkosten) die zusätzlichen 
Baukosten durch die Beschleunigungsvergütung übersteigen.32 

Erfolgshonorare sieht auch die Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen (HOAI)33 vor. Nach § 7 Abs. 6 HOAI kann für Planungsleistungen, die technisch-wirt-
schaftliche oder umweltverträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen und zu einer wesentlichen 
Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen, ein Erfolgsho-
norar schriftlich vereinbart werden. Dieses kann bis zu 20 Prozent des vereinbarten Honorars be-
tragen. 

3.2. Abnahme 

Gemäß § 640 Abs. 1 S. 1 BGB ist der Besteller verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk 
abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. 
Eine Teilabnahme ist zwar nicht ausdrücklich geregelt. Mit Blick auf § 641 Abs. 1 S. 2 BGB ergibt 
sich jedoch die Möglichkeit, Teile eines Werks abzunehmen. Dies kann jedoch nur für jene Teile 
erfolgen, die sich bei natürlicher Betrachtungsweise abtrennen lassen und insoweit eine sinn-
volle (gebrauchstaugliche) selbstständige Einheit darstellen.34 Im Fall von VOB/B-Bauverträgen 
müssen in sich geschlossenen Teile auf Verlangen besonders abgenommen werden (§ 12 Abs. 2 
VOB/B). Die Vorschrift regelt insoweit eine rechtliche Teilabnahme, die in ihrem Wesen und ih-
ren Rechtsfolgen der Gesamtabnahme gleichsteht.35  

 

31 Bekanntmachung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) – Ausgabe 2019 – 
https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm.  

32 Ermittlung aktualisierter Grundlagen für Beschleunigungsvergütungen in Bauverträgen, Berichte der Bundesan-
stalt für Straßenwesen Verkehrstechnik, Heft V 335, S. 10 ff., https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/front-
door/deliver/index/docId/2442/file/V335_barrierefrei.pdf.  

33 https://www.gesetze-im-internet.de/hoai_2013/BJNR227600013.html  

34 MüKoBGB/Busche, 9. Aufl. 2023, BGB § 640 Rn. 23, OLG München, Urteil vom 15. Januar 2020 – 20 U 1051/19, 
Rn. 20. 

35 MüKoBGB/Busche, 9. Aufl. 2023, BGB § 640 Rn. 61. 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htm
https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2442/file/V335_barrierefrei.pdf
https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2442/file/V335_barrierefrei.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/hoai_2013/BJNR227600013.html
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3.3. Kündigung 

Die Regelung über die Kündigung des Bauvertrages (§ 648 BGB) entspricht dem § 8 Abs. 1 
VOB/B. Nach § 650h BGB bzw. § 8 Abs. 6 VOB/B hat die Kündigung schriftlich zu erfolgen. Der 
Anspruch des Unternehmers auf Vergütung ist darüber hinaus von der Vorlage einer prüffähigen 
Schlussrechnung abhängig (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B i. V. m. Abs. 7 Hs. 2 VOB/B).36 

3.4. Pauschalsumme 

Außerdem ist es grundsätzlich möglich, einen Pauschalvertrag zu vereinbaren. Nach § 2 Abs. 7 
Nr. 1 VOB/B kann als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart werden. Mit Blick 
auf die VOB/A ergibt sich zudem, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird (Leistungs-
vertrag), und zwar „in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche 
Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Ver-
tragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag)“, oder „in geeigneten Fällen“, das heißt aus-
nahmsweise, durch „eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und Umfang 
genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschal-
vertrag)“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 VOB/A).37  

4. Geschwindigkeit und Qualität von Bauvorhaben 

Empirische Auswertungen gibt es soweit ersichtlich nicht zu der Frage, ob die Art der Finanzie-
rung oder die Art der Vertragsgestaltung die Qualität oder Baugeschwindigkeit beeinflusst. Dies 
liegt vor allem an der fehlenden Vergleichbarkeit von Bauvorhaben: Z. B. kann ein „guter“ Ver-
trag mit „guter“ Finanzierung wegen nicht-juristischer Faktoren scheitern, und umgekehrt. Fakto-
ren, die Geschwindigkeit und Ergebnis von Bauvorhaben beeinflussen sind u. a.:  

– Tatsächliche Qualität der Planung und tatsächliche Vorhersehbarkeit aller Risiken; 

– Umfassende und klare Verträge, und umfassendes und klares Verständnis dieser Verträge 
auf beiden Seiten und auf allen Ebenen der beteiligten Organisationen; 

– Tatsächliche Qualität der Nutzung aller Entscheidungsspielräume entlang der Planungs- 
und Umsetzungskette; 

– Ehrliche Absicht und kooperatives Verhalten auf beiden Seiten der Verträge; 

– Insolvenzen; 

– Proteste und gerichtliche Klagen; 

 

36 MüKoBGB/Busche, 9. Aufl. 2023, BGB § 648 Rn. 38. 

37 Beck VOB/B/Althaus/Jansen, 4. Aufl. 2023, VOB/B § 2 Abs. 7 Rn. 3.  
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– Unvorhergesehene Baurisiken (Altlasten, Umweltaspekte, archäologische Funde, Baugrund-
veränderungen, etc.);  

– Unterbrechung der nationalen oder internationalen Lieferketten; 

– Rohstoffmangel; 

– Allgemeine Auftragslage; 

– Wetter; 

– Preissteigerungen; 

– Änderung der Gesetzeslage oder Rechtsprechung zwischen Planung und Realisierung. 

Kaufmännisch gesehen dürfte zudem jedenfalls in der Tendenz gelten: Je mehr Risiken der Auf-
tragnehmer (oder Finanzierer) vertraglich übernehmen soll, je höher das Qualitätsversprechen 
sein soll, und je schneller ein Bauvorhaben realisiert sein soll, desto höher wird sich der Auftrag-
nehmer oder Finanzierer dies vergüten lassen.  

5. Überblick: Ausländisches Baurecht  

5.1. International Federation of Consulting Engineers  

1913 gründete sich die International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).38 Derzeit hat sie 
102 Mitglieder, davon ein deutscher Verband.39 Die FIDIC gibt seit 1957 Vertragsmuster für unter-
schiedlichste Projektarten heraus. Sie sind jedoch nicht mit der VOB oder den BGB-Regelungen 
zu vergleichbar.40 

5.2. Vereinigte Staaten 

Die Vereinigten Staaten stehen vor großen Herausforderungen bei der Bewältigung des hohen Sa-
nierungs- und Modernisierungsbedarfs ihrer Infrastruktur. Mit dem Bipartisan Infrastructure Law 
(„BIL“) von 2021 werden Bundesmittel in Höhe von 1,2 Billionen Dollar für Infrastrukturprojekte 
in den Bereichen Verkehr, Energie und Klima bereitgestellt, die größtenteils über die Bundesstaa-
ten und Kommunen verteilt werden.41 

 

38 FIDIC, https://www.fidic.org/.  

39 https://fidic.org/organization/118.  

40 Fuchs/Geiger, Handbuch Internationales Baurecht, 2021, Kap. 3, Rn. 425.  

41 U.S. Department of Treasury, https://home.treasury.gov/news/featured-stories/infrastructure-investment-in-the-
united-states, 2021 Infrastructure Report Card: Rückstand an Kapitalbedarf von 786 Milliarden Dollar bei Stra-
ßen und Brücken, https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2017/01/Roads-2021.pdf; Instand-
haltungsrückstand von 45,2 Milliarden Dollar im Bereich Schienen-Personenverkehr, https://infrastructurere-
portcard.org/wp-content/uploads/2020/12/Rail-2021.pdf.  

https://www.fidic.org/
https://fidic.org/organization/118
https://home.treasury.gov/news/featured-stories/infrastructure-investment-in-the-united-states
https://home.treasury.gov/news/featured-stories/infrastructure-investment-in-the-united-states
https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2017/01/Roads-2021.pdf
https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/Rail-2021.pdf
https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/Rail-2021.pdf
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In den Vereinigten Staaten besteht innerhalb eines jeden Bundesstaats eine eigene Zivilrechtsord-
nung42, wobei diese trotz erheblicher Abweichungen untereinander überwiegend an das engli-
sche Common Law angelehnt sind.43 Das US-Recht trennt jedoch scharf zwischen öffentlichen 
und privaten Aufträgen. Während das private Baurecht, wie beschrieben, auf dem Common Law 
basiert, unterliegt das öffentliche Bauvertragsrecht besonderen gesetzlichen Regelungen. Im 
Vergabeverfahren werden unterschiedlichste Regelwerke zugrunde gelegt. Die Federal Acquisi-
tion Regulation (FAR)44 regelt beispielsweise das föderale Vergabesystem, das sog. Einkaufsver-
fahren.45 Die amerikanische Architektenvereinigung gibt zudem ein Standardvertragsmuster für 
das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmer (Contractor) und Besteller (Owner) heraus, das für 
typische Architektenbauwerke wie für Industriebauwerke eingesetzt wird (Muster A 201 
(1997)).46 Darüber hinaus gib es weitere Musterverträge.47 

5.3. Volksrepublik China 

Auch China plant Investitionen für die Verkehrsinfrastruktur. Der Fünfjahresplan sieht hohe 
Ausgaben für Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszüge und Flughäfen vor, insbesondere soll das 
bereits jetzt größte Schnellstraßennetz der Welt im Zuständigkeitsbereich der Zentralregierung 
bis zum Jahr 2027 auf 130 000 Kilometer zu erweitert werden. Das entspricht einer Steigerung 
von 11 % gegenüber Ende 2021. Allein die Anlageinvestitionen in das Verkehrswesen erreichten 
im Jahr 2022 ein Rekordhoch von 3,8 Billionen Yuan (537 Mrd. USD) und sollen auch in diesem 
Jahr im Rahmen des Fünfjahresplans hoch bleiben.48  

Zwar bestehen auch in der Volksrepublik China grundsätzlich „Allgemeine Regelungen über das 
Zivilrecht der Volksrepublik China“ sowie „Das Baugesetz der Volksrepublik China“. Jedoch gibt 
es kein einheitliches Bauvertragsgesetz bzw. ein Regelwerk, wie die VOB. Vielmehr bestehen ne-
ben den genannten Gesetzen eine Vielzahl Verordnungen und Bestimmungen, die sowohl vom 
Bauministerium als auch von unterschiedlichen Fachbehörden und lokalen Behörden erlassen 
wurden.49 Des Weiteren gibt es auch hier Vorlagen in Form von Standardverträgen, beispiels-

 

42 Vgl. z. B. die Civil Codes von Kalifornien, Florida und New York: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/code-
displayexpand.xhtml?tocCode=CIV, https://www.flsenate.gov/laws/statutes, https://www.nysenate.gov/legisla-
tion/laws/CONSOLIDATED. 

43 Hök, Handbuch internationales Bauvertragsrecht, § 49, Rn. 1, 56 ff.; zu den relevanten Vertragsinhalten vgl. Rn. 
8 ff.  

44 Federal Acquisition Regulation, https://www.acquisition.gov/browse/index/far.  

45 Vertiefend vgl. Hök, Handbuch internationales Bauvertragsrecht, § 49, Rn. 57 ff.  

46 https://content.aia.org/sites/default/files/2017-04/A201_2017%20sample%20%28002%29.pdf. 

47 https://store.aia.org/collections/aia-contract-documents. 

48 Nikkei Asia, China keeps pouring money into highways, railroads and airports, Stand 31.05.2023, 
https://asia.nikkei.com/Politics/China-keeps-pouring-money-into-highways-railroads-and-airports.  

49 Hang Zhao in: Hök, Handbuch internationales Bauvertragsrecht, § 35, Rn. 1, 22; zu den relevanten Vertragsinhal-
ten vgl. Rn. 23 ff. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codedisplayexpand.xhtml?tocCode=CIV
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codedisplayexpand.xhtml?tocCode=CIV
https://www.flsenate.gov/laws/statutes
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/CONSOLIDATED
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/CONSOLIDATED
https://www.acquisition.gov/browse/index/far
https://content.aia.org/sites/default/files/2017-04/A201_2017%20sample%20(002).pdf
https://store.aia.org/collections/aia-contract-documents
https://asia.nikkei.com/Politics/China-keeps-pouring-money-into-highways-railroads-and-airports
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weise der vom Bauministerium und der Industrie- und Handelsverwaltung oder der von den Mi-
nisterien erarbeitete Standardvertrag für Infrastrukturarbeiten. Beide beinhalten jeweils Allge-
meine und Besondere Bestimmungen (General Conditions und Special Conditions), wobei letz-
tere durch die Vertragsparteien selbst verhandelt werden sollen. Andere internationale Standard-
verträge, wie die der FIDIC, können nur unter Zustimmung der Baubehörden herangezogen wer-
den.50 

Für die Vergabeverfahren gilt grundsätzlich das Ausschreibungsgesetz. Danach werden öffentli-
che und beschränkte Ausschreibungen unterschieden. Im Rahmen der öffentlichen Ausschrei-
bungen, die für „Schwerpunktprojekte der Regierung sowie Projekte, die mit Staatsmitteln oder 
mehrheitlich mit Staatsmitteln finanziert werden“, obligatorisch sind, kann jeder Anbieter teil-
nehmen, der die Erfordernisse der Ausschreibung erfüllt – dem Bauherrn kommt keine Entschei-
dungskompetenz zu. Anders im beschränkten Ausschreibungsverfahren, welches jedoch gänzlich 
über die Ausschreibungsbehörden erfolgt.51  

*** 

 

50 Hang Zhao in: Hök, Handbuch internationales Bauvertragsrecht, § 35, Rn. 30 f.  

51 Hang Zhao in: Hök, Handbuch internationales Bauvertragsrecht, § 35, Rn. 13.  
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